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Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/15216  
Thema: Erstattung der Hälfte der nachgewiesenen Aufwendungen für eine 
angemessene Alterssicherung für Pflegeeltern  

Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Wie hoch ist der Anteil, den die sächsischen Landkreise und 
kreisfreien Städte für die angemessene Alterssicherung von Pflegeeltern 
pro Monat auszahlen? (Bitte aufgeschlüsselt nach Landkreisen und kreis-
freien Städten.) 
 
Frage 2: Wie hoch ist der Betrag der für Pflegeeltern, die die Kurzzeitpflege 
für Kinder übernehmen, gezahlt wird? (Bitte aufgeschlüsselt nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten.) 
 
Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2: 
 
Von einer Beantwortung wird abgesehen. 
 
Der Staatsregierung liegen keine entsprechenden Erkenntnisse vor. Die Staats-
regierung ist dem Landtag nur für ihre Amtsführung verantwortlich. Sie ist daher 
nur in solchen Angelegenheiten zur Auskunft verpflichtet, die in ihre Zuständig-
keit fallen und muss nicht auf Fragen eingehen, die außerhalb ihres Verantwor-
tungsbereichs liegen. 
 
Letzteres ist hier der Fall, denn die Fragen betreffen ausschließlich Sachver-
halte, die von den Landkreisen und Kreisfreien Städten als Selbstverwaltungs-
aufgabe wahrgenommen werden. Selbstverwaltungsaufgaben unterliegen nur 
der Rechtsaufsicht, nicht aber der Fachaufsicht. Im Zuständigkeitsbereich der 
Rechtsaufsicht können die Staatsregierung bzw. die hierfür zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden vom Informationsrecht nach § 113 SächsGemO nur 
Gebrauch machen, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte für eine bevorstehende 
oder bereits erfolgte Rechtsverletzung vorliegen. Dies ist im vorliegenden Fall 
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nicht gegeben, denn es handelt sich um allgemeine Auskunftsverlangen, die vom Institut 
der Rechtsaufsicht nicht gedeckt sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

Petra Köpping 
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